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§ 2 
Höchstaltersgrenze

(1) Abweichend von § 8a Absatz 1 Satz 1 des Landesbeamtenge-
setzes darf die Einstellung von angestellten Lehrkräften in ein Be-
amtenverhältnis bis zur Vollendung des 52. Lebensjahres erfolgen. 
Dies gilt auch für angestellte Lehrkräfte anderer Bundesländer im 
Sinne des § 1 Absatz 4 Satz 1 und für verbeamtete Lehrkräfte im 
Sinne des § 1 Absatz 4 Satz 2. § 8a Absatz 1 Satz 5 des Landesbeam-
tengesetzes bleibt davon unberührt.

(2) Für angestellte Lehrkräfte, die im Laufe des Schuljahres 
2022/2023 das 52. Lebensjahr vollenden, kann die Einstellung in 
das Beamtenverhältnis bis zum 31. Juli 2023 erfolgen.

§ 3 
Probezeit

Angestellten Lehrkräften wird abweichend von § 11 des Lauf-
bahngesetzes die Zeit der hauptberuflichen Tätigkeit in einem Ange-
stelltenverhältnis als Lehrkraft im Land Berlin, das bereits drei Jahre 
besteht, insgesamt auf die Probezeit angerechnet, soweit sie sich in 
dieser Zeit bewährt haben. Die Anrechnung einer bisherigen Tätig-
keit unterhalb von drei Jahren erfolgt anteilig auf die Mindestprobe-
zeit. Die anrechenbare hauptberufliche Tätigkeit nach Erwerb der 
Laufbahnbefähigung muss nach Art und Schwierigkeit mindestens 
der Tätigkeit in einem Amt eines in der Laufbahnfachrichtung Bil-
dung eingerichteten Laufbahnzweiges des Schuldienstes nach § 1 
Absatz 2 Nummer 1 in Verbindung mit § 2 Nummer 1 bis 6 der 
Bildungslaufbahnverordnung entsprochen haben. Dies gilt entspre-
chend für angestellte Lehrkräfte im Sinne des § 1 Absatz 4 Satz 1.

§ 4 
Einstellung im Beförderungsamt

Angestellte Lehrkräfte, die ein Beförderungsamt innehaben und 
ihre Eignung für dieses Amt in einer Erprobungszeit, die der nach 
§ 13 Absatz 2 des Laufbahngesetzes entspricht, nachgewiesen ha-
ben, werden bei Vorliegen der übrigen laufbahn- und beamtenrecht-
lichen Voraussetzungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit abweichend von § 5 Absatz 2 Satz 1 des Laufbahn-
gesetzes in dem ihrer Funktionsstelle entsprechenden Beförderungs-
amt in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit eingestellt. Die Be-
rechnung der Probezeit richtet sich nach § 3. Dies gilt auch in den 
Fällen, in denen angestellte Lehrkräfte die für das Beförderungsamt 
erforderliche Erprobungszeit, die der Erprobungszeit nach § 13 Ab-
satz 2 des Laufbahngesetzes inhaltlich und zeitlich entsprochen hat, 
erfolgreich abgeleistet haben, ohne zuvor die erforderlichen lauf-
bahnrechtlichen Voraussetzungen bei Übertragung dieses Beförde-
rungsamtes vollständig erfüllt zu haben. Für angestellte Lehrkräfte 
im Sinne des § 1 Absatz 4 Satz 1 findet Satz 1 Anwendung.

§ 5 
Einstellung im Beförderungsamt als 

Leiterinnen und Leiter von Schulen und 
ihrer ständigen Vertreterinnen und Vertreter

(1) Angestellte Lehrkräfte, die im Zeitpunkt der Verbeamtung 
eine Funktionsstelle als Leiterin oder Leiter einer Schule oder als 
deren oder dessen ständige Vertreterin oder  ständiger Vertreter inne-
haben, können ohne vorherige Probezeit gemäß § 97 des Landesbe-
amtengesetzes in dem ihrer Funktionsstelle entsprechenden Beför-
derungsamt in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen wer-

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Schulgesetzes

Dem § 67 des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), 
das zuletzt durch Gesetz vom 25. November 2022 (GVBl. S. 643) 
geändert worden ist, wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen des Landes sind in 
der Regel Beamtinnen und Beamte, wenn sie die für ihre Laufbahn 
erforderliche Befähigung besitzen und die sonstigen beamtenrecht-
lichen Voraussetzungen erfüllen.“

Artikel 2 
Gesetz zur Verbeamtung von angestellten 

Lehrkräften im Berliner Schuldienst und zum 
Verwendungseinkommen von Lehrkräften im Ruhestand 

(Lehrkräfteverbeamtungsgesetz – LVerbG)

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt ergänzend zum Landesbeamtengesetz vom 
19. März 2009 (GVBl. S. 70), das zuletzt durch Gesetz vom 8. De-
zember 2022 (GVBl. S. 721) geändert worden ist, zum Laufbahn-
gesetz vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Arti-
kel 14 des Gesetzes vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1117) ge-
ändert worden ist, zum Landesbeamtenversorgungsgesetz vom  
21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 15. November 2022 (GVBl. S. 621) geändert worden ist, 
und zur Bildungslaufbahnverordnung vom 18. Dezember 2012 
(GVBl. S. 546), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom  
18. Dezember 2018 (GVBl. S. 740) geändert worden ist.

(2) Dieses Gesetz findet Anwendung auf angestellte Lehrkräfte 
und angestellte Seminarleiterinnen und Seminarleiter oder stellver-
tretende Seminarleiterinnen und stellvertretende Seminarleiter mit 
einer Befähigung für einen der in der Laufbahnfachrichtung Bildung 
eingerichteten Laufbahnzweige des Schuldienstes nach § 1 Absatz 2 
Nummer 1 in Verbindung mit § 2 Nummer 1 bis 6 der Bildungslauf-
bahnverordnung, die im Schuljahr 2022/2023 unbefristet und unge-
kündigt im öffentlichen Schuldienst des Landes Berlin beschäftigt 
waren.

(3) Soweit in diesem Gesetz Regelungen für die angestellten 
Lehrkräfte des öffentlichen Schuldienstes des Landes Berlin getrof-
fen werden, gelten diese Bestimmungen auch für die angestellten 
Lehrkräfte des Pestalozzi-Fröbel-Hauses und des Lette-Vereins.

(4) Bis zum 31. Juli 2024 findet dieses Gesetz auf angestellte 
Lehrkräfte des öffentlichen Schuldienstes anderer Bundesländer mit 
einer Befähigung für einen der in der Laufbahnfachrichtung Bildung 
eingerichteten Laufbahnzweige des Schuldienstes nach § 1 Absatz 2 
Nummer 1 in Verbindung mit § 2 Nummer 1 bis 6 der Bildungslauf-
bahnverordnung, die im Beamtenverhältnis in Berlin eingestellt 
werden, Anwendung, soweit dies ausdrücklich bestimmt ist. Auf 
Lehrkräfte, die Landesbeamtinnen oder Landesbeamte im öffentli-
chen Schuldienst eines anderen Bundeslandes sind und zum Land 
Berlin versetzt werden sollen, findet in diesem Zeitraum ausschließ-
lich § 2 Absatz 1 Anwendung.

(5) Für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte des öffent-
lichen Schuldienstes des Landes Berlin findet ausschließlich § 9 
Anwendung.

Gesetz
zur Bindung der Lehrkräfte an das Land Berlin 

(Lehrkräftebindungsgesetz – LBindG)
Vom 10. Februar 2023
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den, wenn sie als angestellte Lehrkraft für diese Funktionsstelle  
bereits eine Probezeit, die der Probezeit des § 97 des Landesbeam-
tengesetzes inhaltlich und zeitlich entsprochen hat, erfolgreich ab-
geleistet haben, soweit die weiteren laufbahn- und beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit erfüllt sind. Dies gilt auch in den Fällen, in denen 
angestellte Lehrkräfte die für diese Funktionsstelle erforderliche 
Probezeit, die der Probezeit des § 97 des Landesbeamtengesetzes 
inhaltlich und zeitlich entsprochen hat, erfolgreich abgeleistet ha-
ben, ohne zuvor die erforderlichen laufbahnrechtlichen Vorausset-
zungen bei Übertragung dieser Funktionsstelle vollständig erfüllt 
zu haben. Für angestellte Lehrkräfte im Sinne des § 1 Absatz 4 
Satz 1 findet Satz 1 Anwendung.

(2) Für angestellte Lehrkräfte, die sich im Zeitpunkt der Verbeam-
tung in einem laufenden Arbeitsverhältnis zur Erprobung für eine 
Funktionsstelle als Leiterin oder Leiter einer Schule oder als deren 
oder dessen ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter befinden, 
gilt:
1. Bei Vorliegen aller laufbahn- und beamtenrechtlichen Voraus-

setzungen erfolgt die Berufung in das Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit unter Verleihung des Einstiegsamtes oder des jeweils 
bereits fiktiv erreichten Beförderungsamtes. Das Einstiegsamt 
kann auch in den Fällen verliehen werden, in denen diese Lehr-
kräfte noch keine dreijährige hauptberufliche Tätigkeit nachge-
wiesen haben.

2. Zusätzlich ist ein Beamtenverhältnis auf Probe unter Verleihung 
des entsprechend innegehabten Funktionsamtes gemäß § 97 des 
Landesbeamtengesetzes zu begründen, soweit die weiteren lauf-
bahn- und beamtenrechtlichen Voraussetzungen hierfür vorlie-
gen. Der im vorangegangenen Angestelltenverhältnis zum Land 
Berlin in der entsprechenden Funktionsstelle zurückgelegte 
Zeitraum der Probezeit wird auf die Probezeit gemäß § 97 des 
Landesbeamtengesetzes angerechnet, wenn diese Probezeit der 
Probezeit des § 97 des Landesbeamtengesetzes inhaltlich und 
zeitlich entsprochen hat. Dies gilt auch in den Fällen, in denen 
angestellte Lehrkräfte, die diese Funktionsstelle innehaben, bei 
der Übertragung dieser Funktionsstelle die hierfür erforderli-
chen laufbahnrechtlichen Voraussetzungen noch nicht vollstän-
dig erfüllt haben.

§ 6 
Ärztliche Untersuchung

(1) Abweichend von § 8 Absatz 2 Satz 2 des Landesbeamtengeset-
zes kann vor der Umwandlung des Beamtenverhältnisses auf Probe 
in ein solches auf Lebenszeit auf ein ärztliches Gutachten verzichtet 
werden, wenn die gesundheitliche Eignung bereits für die Berufung 
in das unmittelbar vorangegangene Beamtenverhältnis auf Probe 
festgestellt worden ist, diese Begutachtung nicht länger als achtzehn 
Monate zurückliegt und sich während des Beamtenverhältnisses auf 
Probe keine Zweifel an der gesundheitlichen Eignung ergeben ha-
ben. Dies gilt nur, sofern die begutachtende Ärztin oder der begut-
achtende Arzt eine nochmalige Begutachtung vor der Verbeamtung 
auf Lebenszeit nicht ausdrücklich empfohlen hat.

(2) Für angestellte Lehrkräfte, deren Verbeamtung auf Lebenszeit 
oder auf Probe wegen Fehlens der gesundheitlichen Eignung abge-
lehnt wird, gelten die Maßgaben dieses Gesetzes auch nach dem 
Außerkrafttreten dieses Gesetzes weiter, wenn eine gesundheitliche 
Überprüfung innerhalb von weiteren zwei Jahren nach der Ableh-
nung erfolgt. In diesen Fällen kann bei Feststellung der gesundheit-
lichen Eignung die Verbeamtung auch nach Außerkrafttreten dieses 
Gesetzes bis zur Vollendung des 52. Lebensjahres erfolgen.

§ 7 
Ruhen des privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses

Abweichend von § 13 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes wird 
das privatrechtliche Arbeitsverhältnis zum Dienstherrn während der 
Probezeit ruhend gestellt und lebt wieder auf, wenn die Vorausset-
zungen für eine Verbeamtung auf Lebenszeit nicht vorliegen. Es er-
lischt mit der Verbeamtung auf Lebenszeit.

§ 8  
Ausschreibung

Eine Pflicht zur Stellenausschreibung besteht in Abweichung von 
§ 8 Absatz 1 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes, § 6 Absatz 1 des 
Laufbahngesetzes und § 5 Absatz 1 des Landesgleichstellungsgeset-
zes in der Fassung vom 18. November 2010 (GVBl. S. 502), das 
zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 9. Februar 2023 (GVBl.  
S. 30) geändert worden ist, nicht für Stellen für Lehrkräfte, sofern 
sie mit Lehrkräften besetzt werden sollen, die bereits als angestellte 
Lehrkräfte für das Land Berlin tätig sind und denen die Aufgaben 
der jeweiligen Stelle bereits als angestellte Lehrkraft übertragen 
wurden.

§ 9 
Anrechnung von Verwendungseinkommen

§ 53 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes ist auf Versorgungs-
berechtigte, die ein Einkommen aus einer Lehrtätigkeit beziehen, 
die zur Deckung des Personalbedarfs für die Unterrichtsversorgung 
an Berliner Schulen erforderlich ist, nach Ablauf des Schuljahres, in 
dem sie die Regelaltersgrenze nach § 38 Absatz 1 des Landesbeam-
tengesetzes erreichen, bis zum 31. Dezember 2026 nicht anzuwen-
den. Eine Lehrtätigkeit im Sinne des Satzes 1 liegt vor, wenn das 
wahrzunehmende Aufgabengebiet zu mindestens der Hälfte der Ar-
beitszeit Aufgaben im Sinne des Satzes 1 beinhaltet. Liegen die Vo-
raussetzungen des Satzes 2 vor, hat die Beschäftigungsstelle dies mit 
ihrer Anzeige der die Versorgungsbezüge anweisenden Stelle mitzu-
teilen.

§ 10 
Sonderbestimmung

Lehrkräfte, die unbefristet und ungekündigt im Schuljahr 2022/ 
2023 im öffentlichen Schuldienst des Landes Berlin tätig waren, 
deren Tätigkeit und Befähigung einer Verwendung gemäß § 5a der 
Schullaufbahnverordnung vom 3. Juli 1980 (GVBl. S. 1240, 1758), 
die zuletzt durch Artikel VII des Gesetzes vom 25. Januar 2010 
(GVBl. S. 22) geändert worden ist, entsprechen würde und die
1. nach einer Fachschulausbildung eine Prüfung als

a) Lehrer für die Unterstufe der allgemeinbildenden Schule 
(Klassen 1 bis 4) oder

b) Lehrer für die unteren Klassen der allgemeinbildenden poly-
technischen Oberschule (Klassen 1 bis 4)

bestanden haben mit einer Lehrbefähigung für
a) alle Fächer der Unterstufe oder
b) die Fächer Deutsch, Mathematik und ein Wahlfach

oder
2. a)  nach einer Fachschulausbildung eine Prüfung als Freund-

schaftspionierleiter oder Erzieher bestanden haben mit einer 
Lehrbefähigung für Deutsch oder Mathematik und ein Wahl-
fach und

    b)  nach einer Ergänzungsausbildung in Fächern der unteren Klas-
sen eine Prüfung bestanden haben und damit die Lehrbefähi-
gung als Lehrerin oder Lehrer für untere Klassen für alle Fä-
cher oder für die Fächer Deutsch, Mathematik und ein 
Wahlfach besitzen,

können nach Maßgabe dieses Gesetzes abweichend von § 41 Ab-
satz 1 Nummer 3 der Bildungslaufbahnverordnung in Ämter der 
Laufbahn des Lehrers (Besoldungsgruppe A 11) oder im Beförde-
rungsamt der Laufbahn des Lehrers (Besoldungsgruppe A 12) ver-
beamtet werden. Voraussetzung für die Verbeamtung im Beförde-
rungsamt ist die erfolgreiche Teilnahme an einer von der für Bildung 
zuständigen Senatsverwaltung angebotenen Qualifizierungsmaß-
nahme im Sinne des § 40 Absatz 3 der Bildungslaufbahnverordnung 
und eine mindestens sechsjährige Tätigkeit seit dem 1. August 1991 
im neuen Schulsystem.
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fängerinnen und Versorgungsempfänger Versorgungsbezüge 
zahlen, mit Ausnahme der landesunmittelbaren Sozialversiche-
rungsträger.“

2. In § 4 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt:
„Das Sondervermögen wird durch die für Finanzen zuständige 
Senatsverwaltung vertreten.“

3. § 5 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 und 2 werden jeweils die Wörter „Senats-

verwaltung für Finanzen“ durch die Wörter „für Finanzen 
zuständige Senatsverwaltung“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die dem Sondervermögen zufließenden Mittel ein-

schließlich der Erträge sind so anzulegen, dass möglichst 
hohe Sicherheit und Rentabilität bei ausreichender Liquidi-
tät des Sondervermögens unter Wahrung angemessener Mi-
schung und Streuung erreicht wird. Bei der Beurteilung von 
Sicherheit und Rentabilität der Anlage sind auch ökologi-
sche und soziale Kriterien sowie Aspekte der ordentlichen 
Unternehmensführung zu berücksichtigen. Im Falle des Ab-
satzes 1 Satz 1 hat die Mittelanlage in handelbaren Schuld-
verschreibungen des Bundes und der deutschen Bundeslän-
der oder vergleichbarer Schuldner zu marktüblichen Kondi-
tionen zu erfolgen. Im Falle des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1 
bis 3 können die Mittel darüber hinaus auch in folgenden 
Anlageformen angelegt werden:
1. in sonstigen vom Bund oder von den Ländern verbürg-

ten oder gewährleisteten Schuldverschreibungen,
2. in Schuldverschreibungen und Darlehen der Europäi-

schen Union und der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder ihrer Regionalregierungen,

3. in deutschen öffentlichen und Hypothekenpfandbriefen 
sowie vergleichbaren gedeckten Schuldverschreibungen 
aus Ländern der Europäischen Union,

4. in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausge-
stellten Inhaberschuldverschreibungen, die in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union an einer Börse 
zum Handel zugelassen oder in einem anderen organi-
sierten Markt einbezogen sind, der anerkannt und für 
das Publikum offen und dessen Funktionsweise ord-
nungsgemäß ist (organisierter Markt),

5. in Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte 
verbriefenden Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, wenn für 
die Einlösung der Forderung eine öffentlich-rechtliche 
Gewährleistung besteht oder eine Sicherungseinrich-
tung der Kreditwirtschaft für die Einlösung der Forde-
rung eintritt oder kraft Gesetzes eine besondere De-
ckungsmasse besteht,

6. in Aktien, die an einer Börse zum Handel zugelassen 
sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelas-
sen oder in diesen einbezogen sind,

7. in Investmentvermögen und Anteilen an Investmentver-
mögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches 
vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 19. Juni 2022 (BGBl. I 
S. 911) geändert worden ist.“

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung er-

lässt Anlagerichtlinien. Der Anteil der in Absatz 2 Satz 4 
Nummer 1 bis 7 genannten Anlageformen am Gesamtport-
folio wird in den Anlagerichtlinien festgelegt.“

4. § 6 wird wie folgt gefasst:

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes über das 

Pestalozzi-Fröbel-Haus und den Lette-Verein
§ 8 des Gesetzes über das Pestalozzi-Fröbel-Haus und den Lette-

Verein in der Fassung vom 2. August 1982 (GVBl. S. 1438), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. 
S. 710) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 1 vorangestellt:

„(1) Die Lehrkräfte der Schulen der Stiftungen sind in der Re-
gel Beamtinnen und Beamte, wenn sie die für ihre Laufbahn er-
forderliche Befähigung besitzen und die sonstigen beamten-
rechtlichen Voraussetzungen erfüllen.“

2. Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden die Absätze 2 und 3.

Artikel 4 
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz vom 21. Juni 2011 (GVBl. 
S. 266), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 15. November 
2022 (GVBl. S. 621) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 88 folgende 

Angabe eingefügt:
„Übergangsregelung für am 22. Februar 2023 vorhandene 
Beamte und Versorgungsempfänger  § 89“.

2. In § 10 Satz 1 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 die Wörter 
„Als ruhegehaltfähig sollen auch folgende Zeiten“ durch die 
Wörter „Bis zu fünf Jahren sollen auch folgende Zeiten als ruhe-
gehaltfähig“ ersetzt.

3. § 11 wird wie folgt geändert:
a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und im Satzteil nach Nummer 3 

werden die Angabe „Nr.“ durch das Wort „Nummer“ und die 
Wörter „und in der Regel nicht über zehn Jahre hinaus“ 
durch die Wörter „ , soweit zusammen mit Zeiten nach § 10 
fünf Jahre nicht überschritten werden“ ersetzt.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:
„(2) Bestehen für nach Absatz 1 ruhegehaltfähige Zeiten 

Anwartschaften oder Ansprüche auf Renten- oder sonstige 
vergleichbare Versorgungsleistungen, die nicht der Rege-
lung des § 55 unterliegen, können Zeiten nach Absatz 1 nur 
insoweit als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt wer-
den, als durch die Versorgungsleistungen und das sich unter 
Berücksichtigung dieser Zeiten als ruhegehaltfähige Dienst-
zeit ergebende Ruhegehalt nicht die in § 55 bezeichnete 
Höchstgrenze überschritten wird. In die Berechnung nach 
Satz 1 sind die der Ruhensregelung nach § 55 unterliegen-
den Leistungen einzubeziehen.“

4. Nach § 88 wird folgender § 89 eingefügt:

„§ 89 
Übergangsregelung für am 22. Februar 2023  

vorhandene Beamte und Versorgungsempfänger
Für am 22. Februar 2023 vorhandene Beamte und Versor-

gungsempfänger finden die §§ 10 und 11 in der bis zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Fassung Anwendung.“

Artikel 5 
Änderung des Versorgungsrücklagegesetzes

Das Versorgungsrücklagegesetz in der Fassung vom 9. Januar 
2006 (GVBl. S. 22), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
11. Juni 2020 (GVBl. S. 535) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:
1. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1 
Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für das Land Berlin sowie für die der Auf-
sicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, die als Dienstherren an Be-
amtinnen und Beamte Dienstbezüge und an Versorgungsemp-
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„§ 6 
Zuführung der Mittel für den Bereich des Landes Berlin
(1) Dem Sondervermögen wird für den Bereich des Landes 

Berlin jährlich ein Betrag zugeführt, der 80.500.000 Euro nicht 
unterschreiten soll.

(2) Bei der Verbeamtung von Lehrkräften erfolgen weitere 
Zuführungen. Die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung 
legt die Höhe der Zuführungen jährlich fest und übermittelt die-
se der für Bildung zuständigen Senatsverwaltung. Grundlage für 
die Berechnung der Höhe der Zuführungen ist der Unterschieds-
betrag der für das jeweilige Jahr von der für Finanzen zuständi-
gen Senatsverwaltung festgelegten Personaldurchschnittssätze 
für die Tarifbeschäftigten und die Beamtinnen und Beamten, der 
unter Abzug der Durchschnittskosten beihilferechtlicher An-
sprüche sowie der Aufwendungen für den Nachteilsausgleich 
gemäß Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher Regelungen 
für Lehrkräfte (Nachteilsausgleichsgesetz) ermittelt wird. Die 
Berechnung und Zuführung erfolgt für jeden Einzelfall der tat-
sächlich erfolgten Verbeamtung und wird dem Sondervermögen 
jährlich fortlaufend zugeführt.

(3) Die von dem Sondervermögen erwirtschafteten Erträge 
werden Teil des Sondervermögens.

(4) Weitere Zuführungen zu dem Sondervermögen sind zu-
lässig. Sie können die Zuführungsbeträge der Folgejahre min-
dern.“

5. § 7 wird wie folgt gefasst:

„§ 7 
Verwendung des Sondervermögens 
für den Bereich des Landes Berlin

(1) Das Sondervermögen darf ausschließlich zu dem in § 3 
genannten Zweck verwendet werden.

(2) Entnahmen aus dem Sondervermögen erfolgen frühestens 
im Jahr 2031. Die Einzelheiten der Entnahmen sind durch Ge-
setz zu regeln.“

6. In § 9 werden die Wörter „Senatsverwaltung für Finanzen“ 
durch die Wörter „für Finanzen zuständige Senatsverwaltung“ 
ersetzt.

7. § 10 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Wörter „Senatsverwaltung für Finan-

zen“ durch die Wörter „für Finanzen zuständigen Senatsver-
waltung“ ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Wörter „Senatsverwaltung für Finan-
zen“ durch die Wörter „für Finanzen zuständige Senatsver-
waltung“ ersetzt.

8. § 11 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Dem Beirat gehören je eine Vertreterin oder ein Ver-
treter der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung und 
der für das Beamtenversorgungsrecht zuständigen Senats-
verwaltung, eine oder einer hiervon als Vorsitzende oder 
Vorsitzender, sowie je eine Vertreterin oder ein Vertreter
1. der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung,
2. der für Bildung zuständigen Senatsverwaltung,
3. des dbb - beamtenbund und tarifunion - Berlin,
4. des Deutschen Gewerkschaftsbundes - Landesbezirk 

Berlin-Brandenburg und
5. des Deutschen Richterbundes - Bund der Richterinnen 

und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte - Lan-
desverband Berlin e. V.

an. Die Mitgliedschaft der Vertreterin oder des Vertreters der 
für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung zum Beirat 
endet mit Ablauf des 31. Dezember 2027. Für jedes Mitglied 
ist eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu berufen. 
Scheidet ein Mitglied, eine Stellvertreterin oder ein Stellver-
treter vorzeitig aus, wird für den Rest ihrer oder seiner 
Amtszeit eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger bestimmt. 

Die Mitglieder des Beirats sowie die Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter werden von der für Finanzen zuständigen Se-
natsverwaltung für die Dauer von fünf Jahren berufen.“

b) In Absatz 3 werden nach den Wörtern „und ihre“ die Wörter 
„Stellvertreterinnen und“ eingefügt.

Artikel 6 
Änderung des Lehrkräftebildungsgesetzes

Das Lehrkräftebildungsgesetz vom 7. Februar 2014 (GVBl. 
S. 49), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. März 2018 
(GVBl. S. 174) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Dem § 14 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Eine in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland 
auf andere Weise erworbene Lehramtsbefähigung kann aner-
kannt werden, soweit die Voraussetzungen nach § 22 Absatz 2 in 
Verbindung mit § 10 Absatz 2 des Laufbahngesetzes vom 21. 
Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Artikel 14 des Ge-
setzes vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1117) geändert wor-
den ist, für die Anerkennung einer Laufbahnbefähigung vorlie-
gen und
1. die Lehramtsbefähigung in dem anderen Land der Bundes-

republik Deutschland durch eine lehramtsbezogene Qualifi-
zierung und Prüfung erworben wurde und die abgelegte Prü-
fung mindestens eine aus zwei Unterrichtsstunden bestehen-
de unterrichtspraktische Prüfung beinhaltet oder

2. die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung in ei-
ner unterrichtspraktischen Prüfung, die zwei Unterrichts-
stunden umfasst, die Befähigung der Lehrkraft feststellt.“

2. § 18 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

„(5) Lehrkräfte mit der Befähigung für ein Lehramt nach 
§ 12 Absatz 2 Nummer 2 des Lehrerbildungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 1985 (GVBl. 
S. 434, 948), das zuletzt durch Gesetz vom 5. Juni 2012 
(GVBl. S. 158) geändert worden ist, können die Befähigung 
für das Lehramt an Integrierten Sekundarschulen und Gym-
nasien nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 erwerben, wenn sie 
mindestens zwei Schuljahre im Umfang von durchschnitt-
lich mindestens sechs Unterrichtsstunden wöchentlich in der 
gymnasialen Oberstufe tätig waren, sich in ihrer Tätigkeit in 
der gymnasialen Oberstufe bewährt und an einer Qualifizie-
rung der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung 
für den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe teilgenom-
men haben. Einer zweijährigen Unterrichtstätigkeit in der 
gymnasialen Oberstufe im Umfang von durchschnittlich 
mindestens sechs Unterrichtsstunden wöchentlich steht eine 
mindestens zweijährige Tätigkeit als Leiterin oder Leiter 
oder stellvertretende Leiterin oder stellvertretender Leiter 
eines schulpraktischen Seminars für das Lehramt an Integ-
rierten Sekundarschulen und Gymnasien gleich. Die Befähi-
gung für das Lehramt nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 wird von 
der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung fest-
gestellt.“

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

Artikel 7 
Änderung der Bildungslaufbahnverordnung

In § 12 Absatz 2 der Bildungslaufbahnverordnung vom 18. De-
zember 2012 (GVBl. S. 546), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 740) geändert worden 
ist, wird die Angabe „18“ durch die Angabe „24“ ersetzt.

Artikel 8 
Änderung der Verordnung über die 

Weiterbildung für Lehrkräfte im Land Berlin
Die Verordnung über die Weiterbildung für Lehrkräfte im Land 

Berlin vom 26. Januar 2015 (GVBl. S. 8) wird wie folgt geändert:
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stellt, wenn die in § 18 Absatz 5 des Lehrkräftebildungsge-
setzes genannten weiteren Voraussetzungen für den Erwerb 
des Lehramts an Integrierten Sekundarschulen und Gymna-
sien vorliegen.“

Artikel 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

(2) Artikel 2 tritt am 31. Dezember 2026 außer Kraft.

Berlin, den 10. Februar 2023

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Dennis  B u c h n e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Die Regierende Bürgermeisterin
Franziska  G i f f e y

1. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Lehrkräfte mit einer Befähigung nach § 12 Absatz 2 
Nummer 2 des Lehrerbildungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. Februar 1985 (GVBl. S. 434, 
948), das zuletzt durch Gesetz vom 5. Juni 2012 (GVBl. 
S. 158) geändert worden ist, erwerben die Befähigung für 
das Lehramt an Integrierten Sekundarschulen und Gymna-
sien bei Vorliegen der in § 18 Absatz 5 des Lehrkräftebil-
dungsgesetzes genannten Voraussetzungen, wenn die Quali-
fizierung der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwal-
tung mindestens 22 Stunden zu je 45 Minuten umfasst.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
2. § 7 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe „§ 4“ werden die Wörter „oder auf Grund 
einer Qualifizierung gemäß § 6 Absatz 2“ eingefügt.

b) Folgender Satz wird angefügt:
„Im Fall der Zertifikatserteilung gemäß § 6 Absatz 2 wird 
die Befähigung für das weitere Lehramt nur dann festge-


